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Nr. 105 
Stadt Weißenstadt; 
 

Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Stadt Weißenstadt 
für das 

Haushaltsjahr 2024 
 
 

I. 
 
Auf Grund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Stadt Wei-
ßenstadt folgende Haushaltssatzung: 
 
 

§ 1 
 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 
wird hiermit festgesetzt; er schließt 
 
im Verwaltungshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit  8.330.600 € 
und 
im Vermögenshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit  9.540.550 € 
 
ab. 
 
 

§ 2 
 

Der Gesamtbetrag für Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungs-maßnahmen wird auf 2.637.650 € festgesetzt. 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt 2024 werden 
nicht festgesetzt. 
 
 

§ 4 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern 
werden wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) 350 v. H. 
b) für die Grundstücke   (B)         340 v. H. 
 
2. Gewerbesteuer          340 v. H. 
 

 
§ 5 

 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 1.300.000 € festgesetzt. 
 
 

§ 6 
 
Weitere Festsetzungen werden nicht getroffen. 
 
 

§ 7 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2024 in Kraft. 
 
 

II. 
 
Das Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge hat als Rechtsaufsichts-
behörde die nach Art. 71 Abs. 2 GO erforderliche Genehmigung zu § 2 
der Haushaltssatzung mit Schreiben vom 11. Juli 2024 Nr. 20-9413 
erteilt. 
 

III. 
 
Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen ist bis zur nächsten amtli-
chen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung im Rathaus der Stadt 
Weißenstadt öffentlich gemäß Art. 65 Abs. 3 Satz 3 GO i. V. m. § 4 der 
Bekanntmachungsverordnung -BekV- zugänglich.  
 
Weißenstadt, 16. Juli 2024 
Stadt Weißenstadt 
 

gez. Beck; Zweiter Bürgermeister 
 
 

Nr. 106 
Gemeinsames Kommunalunternehmen Abwasserbeseitigung Hohen-
berg/ Schirnding; 
 
Gemeinsames Kommunalunternehmen Abwasserbeseitigung 
Hohenberg/ Schirnding  
 

Amtliche Bekanntmachung 
 
Gemäß § 27 Abs. 3 der Verordnung über Kommunalunternehmen 
(KUV) vom 19. März 1998 (GVBl 1998 S. 220), zuletzt geändert durch 
§ 1 Abs. 56 der Verordnung vom 26. März 2019 (GVBl S. 98), wird der 
Jahresabschluss des gemeinsamen Kommunalunternehmens Abwas-
serbeseitigung Hohenberg/Schirnding für das Jahr 2023 bekanntgege-
ben.  
 
In der öffentlichen Sitzung des Verwaltungsrats vom 4. Juli 2024 wur-
de der Jahresabschluss 2023 mit einem Jahresgewinn von 35.741,51 
€ und einer Bilanzsumme von 7.008.510,98 € festgestellt und be-
schlossen. Der Jahresgewinn 2023 von 35.741,51 € wird auf neue 
Rechnung vorgetragen. 
Die Abschlussprüfung erfolgte durch die PKF Fasselt Partnerschaft 
mbB, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft 
Rechtsanwälte, Nürnberg, gemäß den Grundlagen des § 27 Abs. 2 
KUV in Verbindung mit Art. 107 GO und trägt abschließend den nach-
folgenden Prüfungsvermerk: 
 
„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN AB-
SCHLUSSPRÜFERS 
 

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES 
UND DES LAGEBERICHTS  
 
Prüfungsurteile 
 
Wir haben den Jahresabschluss des Gemeinsamen Kommunalunter-
nehmens Abwasserbeseitigung Hohenberg/Schirnding - bestehend 
aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023 und der Gewinn- und Verlust-
rechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 
31. Dezember 2023 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung 
der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus 
haben wir den Lagebericht des Gemeinsamen Kommunalunterneh-
mens Abwasserbeseitigung Hohenberg/Schirnding für das Wirtschafts-
jahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 geprüft. 
  
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen 
Erkenntnisse 
 
- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentli-

chen Belangen den Vorschriften der Verordnung über Kom-
munalunternehmen in Bayern (KUV Bay) i. V. m. den ein-
schlägigen deutschen, für große Kapitalgesellschaften gel-
tenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Kommu-
nalunternehmens zum 31. Dezember 2023 sowie ihrer Er-
tragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2023 bis 
zum 31. Dezember 2023 und 

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutref-
fendes Bild von der Lage des Kommunalunternehmens. In 
allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Ein-
klang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften 
der KUV Bay sowie den einschlägigen deutschen, für große 
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Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vor-
schriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend dar. 
  

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu 
keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts geführt hat. 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts in Übereinstimmung mit § 317 HGB, Art. 107 GO Bay und § 27 
Abs. 2 KUV Bay unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprü-
fer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen 
Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des 
Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrie-
ben. Wir sind von dem Kommunalunternehmen unabhängig in Über-
einstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtli-
chen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflich-
ten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der 
Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausrei-
chend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile 
zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 
 
Verantwortung des Vorstandes und des Verwaltungsrates für den 
Jahresabschluss und den Lagebericht 
 
Der Vorstand ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresab-
schlusses, der den Vorschriften der KUV Bay und den einschlägigen 
deutschen, für große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtli-
chen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und 
dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage des Kommunalunternehmens vermittelt. Ferner ist der 
Vorstand verantwortlich für die internen Kontrollen, die er in Überein-
stimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung als notwendig bestimmt hat, um die Aufstellung eines Jahresab-
schlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstel-
lungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der 
Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der Vorstand dafür 
verantwortlich, die Fähigkeit des Kommunalunternehmens zur Fortfüh-
rung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren hat er die 
Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber 
hinaus ist er dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungs-
legungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 
bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenhei-
ten entgegenstehen.  
Außerdem ist der Vorstand verantwortlich für die Aufstellung des 
Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des 
Kommunalunternehmens vermittelt sowie in allen wesentlichen Belan-
gen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften des 
§ 26 KUV Bay und den einschlägigen deutschen, für große Kapitalge-
sellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und 
die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
darstellt. 
  
Ferner ist der Vorstand verantwortlich für die Vorkehrungen und Maß-
nahmen (Systeme), die er als notwendig erachtet hat, um die Aufstel-
lung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden 
Vorschriften der KUV Bay i. V. m. den einschlägigen deutschen, für 
große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften 
zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die 
Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 
 
Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rech-
nungslegungsprozesses des Kommunalunternehmens zur Aufstellung 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, 
ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen 

Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, 
und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 
des Kommunalunternehmens vermittelt sowie in allen wesentlichen 
Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften des 
§ 26 KUV Bay und den einschlägigen deutschen, für große Kapitalge-
sellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und 
die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine 
Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB, Art. 107 
GO Bay und § 26 Abs. 2 KUV Bay unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine we-
sentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen 
können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und wer-
den als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet wer-
den könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage 
dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftli-
chen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und 
bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus 
 
- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher 

falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebe-
richt aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, pla-
nen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese 
Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die aus-
reichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen 
Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen 
nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus 
Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen 
nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives 
Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollstän-
digkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraft-
setzen interner Kontrollen beinhalten können. 
 

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des 
Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und 
den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrun-
gen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, 
die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, je-
doch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit 
dieser Systeme des Kommunalunternehmens abzugeben, 

 
- beurteilen wir die Angemessenheit der von dem Vorstand 

angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Ver-
tretbarkeit der von dem Vorstand dargestellten geschätzten 
Werte und damit zusammenhängenden Angaben, 

 
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit 

des von dem Vorstand angewandten Rechnungslegungs-
grundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit so-
wie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, 
ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Er-
eignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame 
Zweifel an der Fähigkeit des Kommunalunternehmens zur 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. 
Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche 
Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungs-
vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresab-
schluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, 
falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges 
Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schluss-
folgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres 
Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zu-
künftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch da-
zu führen, dass das Kommunalunternehmen seine Unter-
nehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

 
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresab-

schlusses insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob 
der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäftsvor-
fälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss 
unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-
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ger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
des Kommunalunternehmens vermittelt, 

 
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jah-

resabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von 
ihm vermittelte Bild von der Lage des Kommunalunterneh-
mens, 

 
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von dem Vorstand 

dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht 
durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnach-
weise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunfts-
orientierten Angaben von dem Vorstand zugrunde gelegten 
bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachge-
rechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus die-
sen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den 
zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde lie-
genden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erheb-
liches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse we-
sentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 
 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter 
anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung 
sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger 
bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während 
unserer Prüfung feststellen.“  
 
Der Jahresabschluss mit Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, An-
hang, Entwicklung des Anlagevermögens und Lagebericht liegen ab 
dem Tag der Bekanntmachung bei der Verwaltungsgemeinschaft 
Schirnding, während der allgemeinen Öffnungszeiten, an sieben Ta-
gen öffentlich aus. 
 

Schirnding, den 8. Juli 2024 
Gemeinsames Kommunalunternehmen 
Abwasserbeseitigung Hohenberg/Schirnding 
 

gez. Andreas Bauer; Vorstand 
 
 


